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Stadt Vetschau/Spreewald

Beschluss:

Gemäß § 82 Abs.4 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) wird dem
Bürgermeister für die Führung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2019 Teil-Entlastung
erteilt.

Beschlussbegründung:

Die Jahresrechnung 2019 der Stadt Vetschau/Spreewald ist vom Rechnungsprüfungsamt des
Landkreises Oberspreewald-Lausitz geprüft worden und enthält folgende Empfehlung:

„Das Rechnungsprüfungsamt schlägt der Stadtverordnetenversammlung im Ergebnis der
Prüfung jedoch vor, lediglich eine Teilentlastung des Bürgermeisters für den Jahresabschluss
2019 (§ 82 Abs.4 BbgKVerf) zu beschließen. Grund dafür sind die mehrfachen Verstöße gegen
das Vergaberecht, die sogar zur Sanktionierung von Fördermitteln führten.“

Finanzielle Auswirkungen:

Mitarbeiter Sachbearbeiter Fachbereichsleiter Bürgermeister
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